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Hans F. Zacher 

Statt einer Zusammenfassung: 

Grundrechte als Sache der Welt und als Sache 
der Kirche 

I. Grundrechte — Menschenrechte — Bürgerrechte 

Dieser Text spricht von Grundrechten. Das dient als Oberbegriff 
für Menschenrechte und Bürgerrechte. U n d es distanziert sich 
von dem Pathos einer Rede nur von Menschenrechten, deren be
hauptete Vorrechtlichkeit und Universalität sie nur allzu leicht 
dem Anspruch der Verwirklichung in je konkreten Gemeinwesen 
entzieht. 

1. Was sind Grundrechte? 

Eine Definition, die geeignet sein soll, Grundrechte in verschie
denen historischen Stadien und/oder in verschiedenen Ländern 
aufzufinden und zu vergleichen, kann nicht enger sein als diese: 
Grundrechte sind elementare normative oder normähnliche Aus
sagen über die Stellung des Menschen im Gemeinwesen. Diese 
Definition nimmt Grundrechte im Rechtssinne ebenso auf wie 
Grundrechte, die als politische Erklärung formuliert sind. Sie 
umfaßt Grundrechte, die als subjektive Rechte gestaltet sind, und 
Grundrechte, denen diese Rechtsmacht des Berechtigten, seine 
Rechte durchzusetzen, fehlt. Sie ist offen für Freiheitsrechte, 
Gleichheitsrechte, Verfahrensrechte, Rechte in bezug auf den 
Staatsverband, für Abwehrrechte und Teilhaberrechte, für bür
gerliche und politische Rechte wie für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte. 

Nicht zu vernachlässigen ist dabei, daß von „Grundrechten" im 
Plural gesprochen wird. Nicht ein Grundrecht allein kann lei
sten, was mit „Grundrechten" gemeint ist - auch nicht etwa ein 
zentraler Satz wie der von der Menschenwürde. Vielmehr ist eine 
Vielzahl, ein Katalog von „Grundrechten" das, was dem histo-
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tischen Erscheinungsbild, dem internationalen Verständnis und 
dem dahinterliegenden Zweck entspricht. 

Die Definition setzt schließlich voraus, daß die Formulierung 
elementarer normativer oder normähnlicher Aussagen sinnhaft 
ist, daß sie unter den gegebenen gesellschaftlichen, politischen 
und rechtlichen Bedingungen eine Geltung haben kann, die über 
das bloße Wünschen, die bloße Forderung hinausgeht. „Grund
rechte" sind a priori etwas, woran die gegebenen gesellschaftli
chen, politischen und rechtlichen Verhältnisse gemessen werden 
sollen und können. Die Kategorie der „Grundrechte" ist - ob im 
Rechtssinne oder nicht - durch Normativität charakterisiert, nicht 
durch Realität. Sie sind primär Sollen, nur möglicherweise auch 
Sein. 

2. Die Geschichtlichkeit von Grundrechten 

Grundrechte entstehen aus der Erfahrung der Verletzung oder 
Bedrohung der Menschenwürde, die künftig durch eine grund
rechtliche Aussage verhindert werden soll. Für diesen Prozeß der 
„Grundrechts-Werdung" sind somit zwei Phänhomene konstitu
tiv. Erstens, daß die Verletzung oder Bedrohung der Menschen
würde negativ bewertet und als vermeidbar bewußt wird. Zwei 
tens, daß das Instrument der elementaren normativen oder norm
ähnlichen Aussage als mögliches remedium erkannt ist. Beide 
Phänomene bedingen einander. Dieses Wechselverhältnis besteht 
für die Entstehung der Kategorie der Grundrechte an sich, aber 
auch für die Entstehung eines jeden einzelnen Grundrechts. E r 
fahrung und Artikulation müssen zusammentreffen, damit ein 
Grundrecht entsteht. 

Erfahrung und Artikulation genügen nicht, wenn die Macht 
nicht vorhanden ist, die Artikulation zur Grundrechts-Aussage 
zu machen - den Umschlag vom Wunsch und von der Forderung 
zu der, wie immer auch zu verstehenden, Geltung zu bewirken. 
Diese Macht können die Betroffenen - die Verletzten oder Be
drohten - selbst haben. Es können sie auch andere haben, die a l 
truistisch, advokatisch, um der „Richtigkeit" des Gemeinwesens 
willen für sie eintreten. Grundrechte entstehen so in einem Spiel 
von Not und Macht. Das hat zur Folge, daß Grundrechte weithin 
die Interessen derer reflektieren, die schon gesellschaftlich mäch-
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tig oder auf dem W e g zu gesellschaftlicher Macht sind. Das zeigen 
etwa die „bürgerlichen" Grundrechte der französischen Revolu
tion. U n d es wiederholt sich heute, indem die Entwicklungsländer 
versuchen, mit Hi l fe der „Grundrechte der Staaten" den Regie
rungen völkerrechtliche Grundrechts-Titel zu verschaffen, ihre 
Bürger aber vom Schutz völkerrechtlicher Grundrechte abzutren
nen. Die besonderen Interessen der wirklich Schwächsten einer 
Gesellschaft sind selten grundrechtlich artikuliert. 

Diesse Spiel von Not und Macht bestimmt die Legitimität von 
Grundrechtsordnungen. Je mehr die in einer Gesellschaft existie
rende Erfahrung der Verletzung oder Bedrohung der Menschen
würde einerseits und die Macht zur Artikulation von Grundrech
ten auseinanderfallen, desto mehr werden Grundrechte zu einem 
Instrument, Besitzstände und Herrschaft zu sichern; desto mehr 
also entfernen sie sich von ihrem eigentlichen Zweck. Andererseits 
kann Macht - etwa die Macht staatsbeherrschender Parteien - sich 
der Grundrechte bedienen, um sich eine verfassungsstaatliche 
Scheinlegitimation zu verschaffen. 

Indem Grundrechte ihrem Wesen nach aus der Erfahrung einer 
bestimmten Verletzung oder Bedrohung der Menschenwürde und 
der Artikulation einer abwehrenden N o r m entstehen, wachsen 
Grundrechtsordnungen immer weiter. Der Schub neuer G r u n d 
rechte in den deutschen Nachkriegsverfassungen (expliziter Schutz 
der Menschenwürde, Negation der Mißhandlung Gefangener, In
formationsfreiheit, Schutz vor Ausbürgerung, Asylrecht usw.) ist 
ein besonders eindrucksvolles Beispiel, nicht weniger auch die 
„Erfindung" des Grundrechts auf „informationelle Selbstbestim
mung" durch das Bundesverfassungsgericht. Grundrechte kön
nen aber auch wieder absterben. So erschien dem Grundgesetz
geber eine besondere Aussage über das im 19. Jahrhundert ganz 
übliche Grundrecht der Auswanderungsfreiheit nicht mehr not
wendig. Diese konkrete Bedingtheit der Grundrechte durch E r 
fahrung und Artikulation ist auch der G r u n d dafür, daß G r u n d 
rechtsinhalte nie in ein geschlossenes System zu bringen sind. 

Dies alles möge schließlich mit einem Bi ld ausgedrückt werden. 
Grundrechte sind die Schwielen der Menschenwürde. W o die 
Menschenwürde sich an Druck und Bedrängnis reibt, entstehen 
Schwielen. Freilich nur dort, wo die Haut Kraft genug hat, 
Schwielen zu bilden. Über dem zerschundenen Fleisch können 
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sich Schwielen nicht bilden. U n d wenn die Reibung ausbleibt, 
wenn sie vergessen wird, dann kann die Schwiele auch wieder ab
fallen. W e i l so Grundrechte den Empfindlichkeiten und den V e r 
wundbarkeiten, den Bedrängnissen und dem Druck, endlich der 
Kraft, sich zu wehren, folgen, kann es kein geschlossenes sachli
ches System von Grundrechten geben. 

3. Die Selektivität von Grundrechten 

Grundrechte haben einen Ausnahme-Charakter. Niemals kön
nen alle Erfahrungen, alle Interessen, alle Normen einer Gesell
schaft oder eines Gemeinwesens in Grundrechte eingehen. W i e 
auch immer die Geltung der Grundrechte begründet und realisiert 
wird: Sie hängt davon ab, daß die Grundrechte eine Auswahl aus 
der Vielzahl möglicher Schutzanliegen darstellen. Dem entspre
chen die Grundrechtskataloge. Das bedeutet, daß ein Gemein
wesen, das Grundrechte hat und will , nicht nur darauf Bedacht zu 
nehmen hat, daß die Grundrechte dem Erfahrungs- und Art iku
lationsvorrat der Gesellschaft entsprechen. Vielmehr ist auch die 
Begrenzung und demzufolge die Setzung und Realisierung von 
Prioritäten - allgemeiner: die Selektion von Grundrechten - über 
die Geschichte hin ein permanentes Geschäft des Gemeinwesens. 

A l l dem widerspricht die Rede von allgemeinen Menschenrech
ten. Gewiß: es gibt einen Kern von elementaren Grundrechten -
vor allem die persönliche Freiheit, die nur durch Gesetz und Rich
terspruch beschränkt werden kann - , die ein Minimum aller 
Grundrechtsordnungen darstellen. Die Summe der Grundrechte 
aber ist konkret bedingt und konkret zu definieren. Die Rede von 
allgemeinen Menschenrechten kann ein Beitrag zur Artikulation 
und Durchsetzung sein. Sie kann aber audi zu Verwirrung und 
ungerechtfertigten Friktionen führen. 

4. Rhetorische und rechtliche Funktion der Grundrechte 

Z u den schwierigsten Problemen der Positivität von Grundrech
ten zählt die Unterscheidung in ihre rhetorische und in ihre recht
liche Funktion. Rhetorisch sind Grundrechte zentrale Aussagen 
über die Stellung des einzelnen und seiner Gruppen im Gemein-
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wesen. Sie sind Elemente dessen, was Rudolf Smend die Integra
tion des Staates genannt hat. Sie können als die Formulierung 
von Grundwerten des Gemeinwesens und der in ihr verfaßten 
Gesellschaft verstanden werden. A u f die Möglichkeit rechtlicher 
Geltung kommt es ebensowenig an wie auf die Unterschiede recht
licher Durchsetzung. M i t anderen Worten: Im rhetorischen Sinne 
sind Grundrechte eine Skizze des richtigen Verhältnisses zwischen 
Individuum, Gesellschaft und Gemeinwesen. Die Bedingungen 
juristischer Technik begründen und begrenzen sie nicht. 

Rechtlich dagegen besteht eine intensive Beziehung zwischen 
der Möglichkeit und der Wirkung von Grundrechten und der 
Struktur der Rechtsordnung. Ihrem besonderen Rang entspricht 
ein Stufenaufbau des Rechts, der Grundrechten Vorrang gibt. 
U n d ihre Verwirklichung hängt von den Medianismen der Aus 
einandersetzung, der Klärung und der Vergewisserung ab, die es 
dem einzelnen erlauben, die ihm verbürgte Stellung im Gemein
wesen auch durchzusetzen. In gewissem Sinne erscheinen diese 
Mechanismen, die dem einzelnen erst eine Möglichkeit der Selbst
behauptung im Rahmen der Rechtsordnung geben, sogar als eine 
A r t Ur-Grundrecht. W o die Mechanismen der Durchsetzung feh
len, schrumpft die rechtliche Wirksamkeit grundrechtlicher N o r 
men, so hoch sonst die Rechtsordnung sie auch ansiedeln mag. 
Rechtlich besteht schließlich aber auch ein großes Gefälle der E f 
fektivität von Grundrechten, je nachdem, in welchem Maße sie 
der Rechtsordnung schon vorgegeben sind, erst der Verwirkl i 
chung durch das Recht bedürfen oder schließlich ganz von tatsäch
lichen und politischen Verhältnissen abhängen. Die persönliche 
Freiheit etwa oder die Versammlungsfreiheit kann der einzelne 
sich nehmen, ohne daß sie einer rechtlichen Gewährung bedürften. 
Eigentum dagegen bedarf, sobald es über das schlichte und aus
schließliche Eigentum an Sachen hinausgehen soll, der rechtlichen 
Vorkehrungen, der institutionellen Entfaltung. Das Grundrecht 
ist hier so viel wert wie der Gehorsam der Rechtsordnung, die das 
Grundrecht zu entfalten hat, gegenüber eben dem Grundrecht. 
E i n Grundrecht etwa auf soziale Fürsorge setzt schließlich nicht 
nur rechtliche Vorkehrungen voraus; seine Verwirklichung hängt 
ebenso von den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhält
nissen und von politischen Entscheidungen ab, die der Herrschaft 
der Rechtsordnung immer nur begrenzt unterliegen. 
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Dieses Nebeneinander von rhetorischer und rechtlicher Funk
tion der Grundrechte ist eine häufige Quelle schwieriger grund
rechtlicher Probleme. Rhetorische Grundrechtsordnungen suchen 
um ihrer Geltung wi l len nach rechtlichem Rang und rechtlicher 
Durchsetzung, laufen dort aber Gefahr, an Einheit zu verlieren. 
Jedenfalls wo unmittelbar wirkende und rechtsprogrammatische, 
soziale Grundrechte nebeneinander stehen, treten diese i m Rhe
torischen unwichtigen Differenzen i m Rechtlichen hervor. Recht
lich konzipierte Grundrechtsordnungen dagegen suchen sich auch 
rhetorisch zu verstehen: als objektive Wertordnung etwa. Eine 
thematische Auswahl , die nach Kriter ien der juristischen Effek
tivität getroffen wurde, erscheint i m Lichte dieses rhetorischen, i n -
tegrativen Anspruchs aber unberechtigt. So werden dann Ergän
zungen etwa i n der Richtung auf soziale Grundrechte oder G r u n d 
pflichten verlangt, deren andere rechtliche Qualität ebenfalls die 
Einheit der Grundrechtsordnung aufhebt. 

5. Basisgrundrechte - ergänzende Grundrechte 

Damit ist schon angedeutet: Grundrecht ist nicht gleich G r u n d 
recht. Einige Grundrechte haben konstitutive Bedeutung für die 
gesamte Grundrechtsordnung, andere sekundäre. Materiell sind 
primär die Grundrechte, die überhaupt das Gegeneinander von 
Gesellschaft und Staat bewirken und sichern. Es sind die elemen
taren Freiheiten, die jenes Mindestmaß an Selbstbestimmung, 
Privatheit und Kommunikation garantieren, aus denen Gesell
schaft erwächst. Ist die Eigenständigkeit der Gesellschaft - wie in 
totalitären Staaten - ausgelöscht, laufen alle anderen Garantien 
leer. Es ist niemand mehr da, der sich wehrt, der sie i n Anspruch 
nimmt. Institutionell-prozedural ragen vor allem zwei Elemente 
heraus, von denen alle wirkliche Grundrechtsgeltung abhängt: 
das allgemeine Gesetz und der unabhängige Richter. Weiter aus
holend ist es die Gewaltenteilung und sind es die Garantien eines 
ordnungsgemäßen richterlichen Verfahrens (rechtliches Gehör, 
gesetzlicher Richter usw.), von denen die rechtliche Realität der 
Grundrechte abhängt. 

Materiel le und institutionell-prozedurale Basis bedingen ein
ander. Ist die Gesellschaft ausgelöscht, so sind die institutionell-
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prozeduralen Vorkehrungen eine Apparatur, die niemand mehr 
i n G a n g setzt - genauer: die, nur noch von der Obrigkeit i n Gang 
gesetzt, allein noch der Herrschaft dient. U n d fehlen die institu-
tionell-prozeduralen Vorkehrungen, so bleiben die elementaren 
Freiheiten ohne verläßliche Garantie. Der Gesellschaft bleibt 
nur noch die W a h l zwischen Anpassung oder Revolution. 

Diese Basisfunktion elementarer Garantien steht i n einem 
Spannungsverhältnis zu dem Bedürfnis, mit der Grundrechtsord
nung ein umfassendes B i l d der Stellung des einzelnen i m G e 
meinwesen zu zeichnen. In einem solchen B i l d gehen die elemen
taren Garantien „egalitär" unter. M a n sieht ihnen inmitten der 
Fülle der differenzierteren Freiheitsrechte, der Gleichheitssätze, 
der Rechte i n bezug auf den Staatsverband und der wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Programme nicht an, wieviel mit 
ihnen steht und fällt. Das erleichtert Strategien der Aushöhlung. 
Gelingt es etwa, sozialen Grundrechten die gleiche Bedeutung zu 
geben wie den elementaren Garantien der Freiheit und des Rechts
schutzes, so heißt das, daß auch die elementaren Garantien der 
Freiheit und des Rechtsschutzes so relativ verstanden werden wie 
die sozialen Grundrechte ihrer Natur nach relativ sind. Es bedarf 
nur noch des Postulates, daß für den Menschen alle Grundrechte 
gleich wichtig sind, so daß alle Grundrechte gleich gut gesichert 
sein müssen, um am Ende alle Grundrechte gleich schlecht zu s i 
chern. Der grundrechtliche West-Ost-Konf l ikt w i r d von kommu
nistisch-sozialistischer Seite weitgehend mit diesem Argument 
bestritten. 

Neuerdings tritt die Problematik auch i n einem grundrechtli
chen Nord-Süd-Konflikt zutage. Unter dem Namen der „basic 
needs" wird akzentuiert, der Mensch habe von seiner Freiheit 
nur etwas, wenn er lebe. M a n müsse also zuerst für die elementa
ren Bedürfnisse sorgen. Erst dann rechtfertige es sich, die Freiheit 
zu sichern. Das ist ebenso wahr wie unwahr. Es ist wahr im H i n 
blick auf die reale Situation der Menschen und auf die praktische 
Pol it ik . Sie kann und muß sehr viel dafür tun, die „basic needs" zu 
befriedigen. U n d es ist unwahr für die Grundrechte - vor allem 
für Grundrechte im Rechtssinne. Grundrechte können ganz wenig 
tun für die Befriedigung der „basic needs". Aber sie können alles 
tun für die Freiheit, für das Recht des einzelnen und für die K o n 
stitution der Gesellschaft. W e r also sub specie Grundrechte einen 
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Vorrang der basic needs vor den elementaren Garantien der 
Freiheit und des Rechtsschutzes fordert, w i l l entweder diese G a 
rantien lähmen oder geht doch das Risiko ihrer Lähmung ein. 
Dieser Nord-Süd-Konflikt enthält einen besonderen Akzent auch 
noch durch die andere, schon zitierte Entwicklung: daß die G r u n d 
rechte der Staaten vor die Grundrechte der Menschen gestellt wer
den. Das sichert die Regierungen und die Parteien und Gruppen, 
die ihre Macht teilen und kontrollieren, doppelt gegen die Freiheit 
und das Recht des einzelnen und die Konstitution einer autono
men Gesellschaft. Daß dieses Nord-Süd-Gefälle und jenes West -
Ost-Gefälle des Umgangs mit Grundrechten nicht ohne Zusam
menhang sind, bedarf kaum noch des Hinweises. 

6. Abwehrrechte - Teilhaberrechte 

Diese Problematik hängt eng mit dem Spannungsverhältnis z w i 
schen Abwehrrechten und Teilhaberrechten zusammen. In der Tat 
gehören, wenn man Grundrechte als eine Beschreibung der Stel 
lung des einzelnen im Gemeinwesen versteht, nicht nur Aussagen 
über die Abgrenzung des Individuums und der von ihm gebilde
ten Gruppen hierher, sondern auch Aussagen über die Teilhabe 
der einzelnen und ihrer Gruppen an den Gütern, die dem G e 
meinwesen und der i n ihm verfaßten Gesellschaft verfügbar sind. 
Dabei darf aber nicht verkannt werden, daß Teilhabe nicht nur 
durch jene sozialen Rechte angezielt w ird , wie sie etwa i n der E u 
ropäischen Sozialcharta oder im Weltpakt der Vereinten N a t i o 
nen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte niederge
legt sind. Teilhabe vermitteln zunächst und vor allem auch die 
„klassischen" Grundrechte (Freiheitsrechte, Gleichheitsrechte, 
Verfahrensrechte, Rechte i n bezug auf den Staatsverband). Sie er
öffnen dem einzelnen und seinen Gruppen die Möglichkeit, sich 
selbst Teilhabe zu verschaffen und die erworbene Teilhabe zu 
behaupten. Sie gewähren autonome Teilhabe, während jene so
zialen Rechte primär auf fremdgewährte, vom Gemeinwesen ver
mittelte Teilhabe zielen. 

W o Grundrechte im Rechtssinne gewährt werden, ist auch die 
schon erwähnte Polarität der Geltung und Wirksamkeit von 
Grundrechten verschiedenen Gegenstands zu bedenken. Fre ihe i -

334 



ten oder auch Verfahrensrechte können unmittelbar gewährt wer
den und haben dann gewissermaßen selbst die Kraft, sich durch
zusetzen. Soziale Teilhabe dagegen kann fast immer nur unter 
Vorbehalten zugesagt werden und bedarf, um verwirklicht zu wer
den, entsprechender tatsächlicher Voraussetzungen und einer dar
auf gerichteten Politik. 

Beide Beobachtungen zusammen zeigen die Problematik der 
Forderung, Freiheitsrechte und Gleichheitsrechte in Teilhaber
rechte umzudeuten. Diese Forderung hätte nichts Besonderes an 
sich, wenn sie nur auf die autonome Teilhabefunktion zielen 
würde, die „klassischen" Grundrechten immanent ist. Die aber 
soll gerade überschritten werden - in Richtung auf vermittelte, 
vom Gemeinwesen verschaffte Teilhabe. Damit dringt aber die 
Dispositionsmacht, die diese Vermittlung und Verschaffung im
pliziert, in das Grundrecht selbst ein. Über die so legitimierte Z u 
teilung des Freiheitsnutzens durch das Gemeinwesen kann die 
Freiheit selbst modifiziert werden. 

Die Lösung scheint einfach zu sein. Im rhetorischen Sinne gehö
ren zu den Grundrechten auch Aussagen über die Teilhabe. Im 
Rechts-Sinne dagegen dürfen die Unterschiede zwischen F r e i 
heitsrechten, Gleichheitsrechten, Verfahrensrechten und Rechten 
in bezug auf den Staatsverband auf der einen Seite und den so
zialen Rechten auf der anderen Seite nicht verkannt werden. E r 
muß in der Formulierung und in den Sanktionsmechanismen zum 
Ausdruck kommen. Die Unterschiede etwa zwischen der Europäi
schen Sozialcharta (Kontrolle durch Berichtspflichten, Sachver
ständigenkommission, parlamentarischen Rat und Ministerrat) 
und der Europäischen Menschenrechtskonvention (Möglichkeiten 
der Klage auch von Individuen bei der gerichtsähnlichen M e n 
schenrechtskommission und Letztentscheidung durch den Europäi
schen Gerichtshof für Menschenrechte), tragen dem vorzüglich 
Rechnung (und es ist ganz unsinnig, daß es immer wieder Stim
men gibt, das Sanktionsverfahren der Europäischen Sozialcharta 
an das der Europäischen Menschenrechtskonvention anzugleichen). 
Den Verfassunggeber freilich stellt dies vor eine Alternative. 
Entweder er nimmt nur ,harte', ,klassische' Grundrechte auf, die, 
wie das Art . 1 Abs. 3 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland sagt, „als unmittelbar geltendes Recht" wirken kön
nen. Dann verzichtet er auf die rhetorische integrative Wirkung, 
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die umfassende Grundrechtskataloge haben können. Oder er 
schafft zumindest zwei ,Klassen' von Grundrechten: Rechte und 
Programme mit möglichst klar unterschiedlicher Dikt ion und mit 
eindeutig unterschiedlicher Sanktion. Die verfassungsrechtliche 
Gleichbehandlung aller Grundrechte dagegen ist keine Lösung. 
Sie kann der Natur der Sache nach nicht dazu führen, daß soziale 
Rechte den gleichen G r a d an Wirksamkeit erlangen wie k l a s s i 
sche' Grundrechte. Sie führt nur dazu, daß »klassische4 G r u n d 
rechte auf jenen Standard der Unbestimmtheit und der vorbe
haltlichen Geltung heruntergedrückt werden, der sozialen P r o 
grammen ihrem Wesen nach eigen ist. 

7. Grundrechte - Grundpflichten 
Grundrechte als objektive Wertordnung 

Nicht unähnlich dem Verhältnis zwischen Abwehrrechten und 
Teilhaberrechten ist die Problematik des Verhältnisses zwischen 
Grundrechten und Grundpflichten. A l s elementare Aussagen 
über das Verhältnis zwischen dem einzelnen und dem Gemein
wesen erscheinen Grundpflichten nicht weniger wichtig als G r u n d 
rechte. U n d jenes Staatsbild, das in Negation totalitärer E r f a h 
rung nach 1945 entstand und i n dem der Staat nur Diener und 
Mehrer der Rechte seiner ihm nicht verpflichteten Bürger ist, ist 
unwahr und gefährlich. Gleichwohl können im Rechtssinne 
Grundrechte und Grundpflichten nicht gleichbehandelt werden. 
Das liegt an dem besonderen Zweck und Charakter der G r u n d 
rechte. Grundrechte setzen Macht und Zuständigkeit des Staates 
voraus. Sie schützen den dem Staat gegenüber a priori schwäche
ren einzelnen. Dem Staat ist es vorbehalten, kraft seiner Zustän
digkeiten die Ausnahmen zu formulieren. Sie schützen den e in
zelnen durch Vermutungen, die der Staat kraft seiner Zuständig
keiten widerlegen kann. Sie schützen ihn durch abstrakte Sätze, 
die der Staat kraft seiner Zuständigkeit konkretisieren kann. 
Stellt man neben die Grundrechte Grundpflichten, so verkehrt 
man nur die Interessenlage, ohne diese Grundanlage des Spiels 
zwischen Ohnmacht und Macht an sich verkehren zu können. Der 
Staat hat sodann auf seiner Seite die Grundpflichten und die Z u 
ständigkeiten, sie zu definieren. Der Bürger hat gegen sich die 
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Grundpflichiein und die Zuständigkeiten des Staates, sie zu defi 
nieren. Gruudpflichten, die i n der gleichen Weise unmittelbar 
gelten wollen wie Grundrechte, stehen so i n einem unaufhebbaren 
Konf l ikt zu eben der unmittelbaren Geltung der Grundrechte. Das 
Recht i m Range unter der Verfassung hätte ihn zu entscheiden. 
D i e Schutzwirkung der Grundrechte wäre zersetzt. 

A u d i hier also das Di lemma. Im rhetorischen Sinne sind G r u n d 
rechte und Grundpflichten Komplemente eines Ganzen. Nicht so 
i m Rechtssinne. Im Rechtssinne sind Grundrechte und G r u n d 
pflichten Gegensätze. U n d der Verfassungsgeber, der wirksam 
geltende Grundrechte w i l l , steht vor der Alternative, auf G r u n d 
pflichten zu verzichten oder sie nach Formulierung und Sanktion 
eindeutig von den Grundrechten abzugrenzen. 

Dies alles veranlaßt, auf das Zwielicht aufmerksam zu machen, 
i n dem die Grundrechte einer Verfassung stehen, wenn sie nicht 
nur als die individuellen Rechte angesehen werden, die sie sind, 
sondern als eine objektive Grundordnung - wie das Bundesver
fassungsgericht sagt: als objektive Wertordnung - des Gemein
wesens. A l s solche verlangen sie nämlich nach jenen V e r v o l l 
ständigungen durch Aussagen auch über die Teilhabe und über 
die Pflichten des Individuums und seiner Gruppen. Grundrechte 
als Wertordnung - das meint Grundrechte i m rhetorischen, inte-
grativen Sinne, das negiert die Reduktion auf das positivrechtlich 
Effektive. Jene Ausdehnung aber i n eine i m rhetorischen Sinne 
vollständige Grundrechtsordnung ist i n Gefahr, die Gefälle 
rechtlicher Geltung zu vernachlässigen. Das führt zur Enttäu
schung an sozialen Verbürgungen und Pflichten dort, wo der A n 
schein erweckt wird , sie gälten wie „klassische" Grundrechte. Es 
zersetzt den Geltungsanspruch eben der „klassischen" G r u n d 
rechte, wenn die gleiche Geltung aller Grundrechte zum Prinzip 
gemacht w i r d . 

8. Grundrechts im Rechtssinne: materielles und Verfahrensrecht 

Grundrechte im rhetorischen Sinne mögen ohne Aussagen über 
Institutionen und Verfahren auskommen. Grundrechte i m Rechts
sinne hängen von den Institutionen und Verfahren ab, die sie 
garantieren. V i e sehr materielles Recht und institutionell-proze-
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durales Recht zusammenhängen, ergibt sich schon aus der G e 
schichte. Das Recht auf die persönliche Freiheit ist von A n f a n g an 
mit dem Recht darauf verbunden, daß nur der Richter die F r e i 
heit entziehen darf. Nicht die Gründe, welche die Entziehung 
rechtfertigen, stehen i m Vordergrund, sondern der unabhängige 
Richter, der sie verfügt. Daß die Auferlegung von Lasten und die 
Zulassung von Eingri f fen i n Freiheiten zunächst dem Parlaments
beschluß, später dem Gesetz, daß Strafen dem U r t e i l durch s e i 
nesgleichen' vorbehalten blieben, sind weitere Spuren, welche die 
Zusammengehörigkeit von materiellen Grundrechten und inst i -
tutionell-prozeduralen Garantien i n der Geschichte immer h i n 
terlassen hat. Der Schutz der Grundrechte durch die Verfassungs
geschichte ist das krönende letzte G l i e d dieser historischen B e 
weiskette - jedenfalls gegenwärtig. Auch diese Entwicklung ist 
wohl noch nicht zu Ende. 

Damit zeigt sich auch eine neue, sehr spezifische, sehr konkrete 
Seite der Geschichtlichkeit der Grundrechte. Grundrechte i m 
Rechtssinne sind nur ,echt', wenn der einzelne für das, was sie für 
ihn bedeuten, kämpfen kann. U n d Grundrechte sind ,real ' das, 
was die Mechanismen ihrer Konkretisierung hervorbringen. N u r 
wenn die Betroffenen vermittels der Institutionen und Verfahren 
auf die Entscheidung Einfluß nehmen können, ist die konkrete 
Realität der Grundrechte von ihren Interessen und Meinungen 
mitbestimmt. N u r dann beschreiben Grundrechte auch konkret die 
Stellung des einzelnen i m Gemeinwesen. Grundrechte sind ein 
Instrument, um den Konf l ikt zwischen dem einzelnen und der 
Gemeinschaft ebenso zu ermöglichen wie zu entscheiden. U n d sie 
sind das nach Maßgabe der Mechanismen der Auseinanderset
zung, der Klärung und der Vergewisserung zwischen dem einzel
nen und der Gemeinschaft. Radikal gesagt: wenn man zwischen 
materiellen und institutionell-prozeduralen Grundrechten trennte 
und auf eine der beiden Gruppen von Grundrechten verzichten 
müßte, wäre es besser für den Menschen, auf die materiellen A u s 
sagen zu verzichten als auf die institutionell-prozeduralen G a 
rantien. 
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9. Grundrechte und Naturrecht 

Damit endlich ist es Zeit , auf die Schwäche naturrechtlicher 
Grundrechtspostulate zu sprechen zu kommen. Naturrecht ist -
wie auch immer erzeugte und gerechtfertigte - Schau des richtigen 
Rechts. A n der Diskussion um das Naturrecht hat der einzelne 
keinen geregelten A n t e i l . Mechanismen der Auseinandersetzung, 
Klärung und Vergewisserung wie sie i m Konf l ikt zwischen den 
einzelnen untereinander und zwischen dem einzelnen, seinen G e 
meinschaften und dem Gemeinwesen notwendig sind, sind Sache 
des positiven Rechts. Eine ähnlich geregelte Erzeugung von N a 
turrecht widerspräche seinem Wesen. Naturrecht befaßt sich des
halb auch selten genug mit Institutionen und Verfahren, zumeist 
vielmehr mit den Normen, welche die Sache selbst regeln. W e r 
das Richtige zu sehen meint, kann dieses Richtige nicht erst dem 
,Glücksspiel1 eines Verfahrens anvertrauen, das beliebige andere 
Standpunkte nicht weniger aufzunehmen hat. W e r die richtige 
Schau hat, hat auf die Realisation seiner Vis ion zu drängen. Die 
Verkümmerung des institutionell-prozeduralen Elements i m N a 
turrecht ist der i n der Sache wichtigste Unterschied zwischen der 
Grundrechtsdiskussion des Naturrechts und der des positiven 
Rechts. 

Damit soll i n Nichts bestritten werden, daß das Naturrecht ein 
wichtiger kritischer Horizont gerade auch der Grundrechtsdiskus
sion ist. 

II. Grundrechte und Kirche 

W e n n hier von der Kirche die Rede ist, so ist damit die Katholi
sche Kirche gemeint. Es ist schwierig, von allen christlichen K i r 
chen zugleich zu reden. Ihr Verhältnis zum Recht und zum A n l i e 
gen der Grundrechte ist nach innen und außen unterschiedlich. 
W e n n aber exemplarisch von einer Kirche gesprochen werden soll, 
so bietet sich die Katholische Kirche dafür i n besonderer Weise an. 
Ihr Verhältnis zu den Grundrechten hat die wohl dramatischste 
Entwicklung genommen. Nach Jahrhunderten der Fremdheit ge
genüber den Menschenrechten, j a der Gegnerschaft - einer 
Fremdheit und einer Gegnerschaft, welche die Verdienste der 
Katholischen Kirche um die Menschenwürde und ihre V e r w i r k -
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lichung i n dieser We l t , die es gleichwohl gibt, weithin verdrängt 
haben, - vollzieht sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts ein Prozeß der Aussöhnung und Aneignung, der unter J o 
hannes P a u l II . zu der fast schon selbstverständlichen Selbstbe
nennung der Kirche als „Anwalt der Menschenrechte", aber auch 
zur Aufnahme von Grundrechten und Grundpfl ichten i n den 
Codex Iuris Canonici von 1983 führte. D ie Katholische Kirche bie
tet sich ferner deshalb an, wei l sie sich i n besonderer Weise als E r -
kennerin und Verwalter in des Naturrechts sieht, während die 
Entwicklung der Menschenrechte sich weitgehend als Erkenntnis 
von Naturrecht und Berufung auf Naturrecht vollzog. Die Katho
lische Kirche ist endlich wohl mehr als jede andere christliche K i r 
che Rechtskirche, ihr kanonisches Recht differenzierter entwickelt 
und für die kirchliche Gemeinschaft und Organisation bedeutsa
mer als i n wohl jeder anderen Kirche. 

W a s die folgenden Stichworte für andere christliche Kirchen als 
organisierte, »sichtbare' Gemeinschaften oder gar für die »un
sichtbare' Kirche aller Gläubigen bedeuten, kann nicht weiter 
untersucht werden. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu f o l 
gern oder nachzutragen muß dem Leser überlassen bleiben. 

Desgleichen kann hier nicht gefragt werden, inwieweit dies 
alles auch für nichtchristliche Religionen - für alle oder einzelne 
von ihnen - gilt. Auch hier sind Gemeinsamkeiten und Unter 
schiede ein weites Fe ld . 

1. Kirche - Menschenrechte - Grundrechte 

Die Kirche spricht heute zumeist von Menschenrechten, nicht von 
Grundrechten. Das hat viele Gründe: die Aufnahme des weltweit 
wirksamen Sprachgebrauchs; die Berufung weniger auf das posi
tive Recht als auf Naturrecht, auf Anforderungen an das positive 
Recht und somit auch auf vorpositive „Rechtstitel" gegen das 
Recht; vielleicht auch die Vernachlässigung der institutionell-
prozeduralen Komponente i n der Rede der Kirche von den M e n 
schenrechten. Gleichwohl sei hier auch i n bezug auf die Kirche 
nicht von den Menschenrechten, sondern von Grundrechten die 
Rede. W a s dazu oben gesagt wurde, gilt i m Ansatz auch hier. N u r 
frei l ich: W a s eben gesagt wurde, darf nicht vergessen werden. 
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W e n n die Kirche von Grundrechten spricht und wenn in bezug 
auf die Kirche von Grundrechten gesprochen wird, geschieht das 
auf sehr verschiedenen Sinnebenen, die nicht immer klar ausein
andergehalten werden und auch nicht immer klar voneinander 
geschieden werden können. Eine solche Differenzierung mag ge
sehen werden in der Polarität zwischen dem originär eigenen Ein
treten der Kirche für die von ihr selbst (aus der Geschöpflichkeit 
des Menschen, aus der Nächstenliebe, aus dem Wort der Schrift, 
aus der Schöpfungsordnung und also dem Naturrecht oder ähn
lichem) erkannten Grundrechte und dem Eintreten für jene 
Grundrechte, welche die „Welt" in der langen Geschichte der 
Grundrechte ,gemacht' hat. Daß zwischen diesen Polen breite Z o 
nen des Ineinanderfließens liegen, bedarf keiner Darstellung. 
Eine andere Differenzierung mag mit der Polarität zwischen der 
Inanspruchnahme der Grundrechte für den Menschen an sich und 
der Inanspruchnahme der Grundrechte für den Christen (oder 
spezifisch den Katholiken) und seine kirchliche Gemeinschaft (spe
zifisch die Katholische Kirche) artikuliert werden. W i e sehr etwa 
der Nutzen der Religionsfreiheit für die bedrängten Christen und 
die Kirche selbst das kirchliche Bekenntnis zum Grundrecht der 
Religionsfreiheit für alle Menschen befördert hat, ist offensicht
lich. Eine wieder andere Differenzierung ist die zwischen der For
derung von Grundrechten gegenüber dem Staat und der Gewäh
rung von Grundrechten in der kirchlichen Rechtsordnung selbst. 
W i e sehr sich die Dinge und Begriffe überschneiden, zeigt sich 
etwa darin, daß die Polarität zwischen der „vorpositiven" (natur
rechtlichen, rechtspolitischen) Rede von den Grundrechten und 
der „positivrechtlichen" Berufung auf Grundrechte, wie sie eben 
im Zusammenhang gerade mit der Vorliebe der Kirche für den 
Ausdruck „Menschenrechte" angesprochen wurde, den skizzierten 
Alternativen hinzugedacht werden kann. 

A l l dem voraus aber liegt, daß die christliche Botschaft selbst 
das Ausgeliefertsein der Menschen an die Menschen letztlich auf
hebt und so auf ihre Weise den Menschen den Verletzungen und 
Bedrohungen der menschlichen Würde zu entziehen vermag. Sie 
besagt und bezeugt, was das Recht nur postulieren kann: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar" (Art. 1 Abs. 1 S. 1 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland). M i t diesem 
Gedanken wird eine wesentlich andere kategoriale Ebene betre-
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ten als mit aller kirchlichen Rede von den Grundrechten in der 
Welt . Beides hat seinen eigenen Wert . Keines kann das andere 
ersetzen. Aber jene existenzielle Stiftung und Bewahrung der 
Menschenwürde ist doch in absoluter Weise ein proprium der 
christlichen Botschaft und ein proprium des Christen, während es 
die kirchliche Rede von den Grundrechten in der Wel t nur auf 
relative Weise ist. 

Im folgenden können nur wenige dieser Aspekte vertieft wer
den. 

2. Die Botschaft als Christenrecht 

Zunächst einige Worte zur existenziellen Bewahrung der M e n 
schenwürde durch die christliche Botschaft selbst. A l s Geschöpf 
Gottes und nicht der Menschen, als K i n d Gottes, als Erlöster, als 
ewig Lebender ist der Mensch letztlich all den Erniedrigungen 
und Grausamkeiten entzogen, die der Mensch ihm antun kann. 
Solange der Mensch auch in tiefster Qual und Verachtung an der 
aus Geschöpflichkeit, Gotteskindschaft und Erlösung erwachsen
den Selbstachtung festzuhalten vermag, ist auch seine Menschen
würde gegenwärtig. In diesem Sinne hat die christliche Botschaft 
die Menschenwürde längst vor aller Grundrechtsgeschichte be
wahrt und gerettet. In diesem Sinne hat die christliche Botschaft 
die Menschenwürde unendlich oft auch nach der Erfindung von 
Grundrechten bewahrt und gerettet - bis zum heutigen T a g . U n d 
sie wird es tun bis zum Ende der Welt . 

Diese Bedeutung der christlichen Botschaft hat sich vor allem 
dort bewiesen, wo Christen ohne den Schutz „irdischer", „welt
licher" Grundrechte leben mußten. Deshalb sind sich die verschie
denen Kirchen dieser Bedeutung auch unterschiedlich bewußt. Die 
Orthodoxie - erfahren im Leben unter dem Islam und im Leben 
unter dem Kommunismus - ist sich vielleicht am stärksten dieser 
Bedeutung der Botschaft bewußt. 

Ganz offensichtlich wäre es falsch, diese Bedeutung der Kirche 
selbst zuzuweisen. Ihre Stellung hier ist zwiespältig. A u f der einen 
Seite ist sie die unersetzliche Bewahrerin und Vermittlerin der 
christlichen Botschaft und also auch die Bewahrerin und Vermitt
lerin jenes „Ur-Grundrechts", welches die Botschaft ist. A u f der 
anderen Seite ist sie menschliche Gemeinschaft und menschliche 
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Organisation. In ihr sind Menschen i n der Lage, Macht auszu
üben, den einzelnen zu bedrängen, seine Menschenwürde zu ver
letzen und zu bedrohen. Auch die Menschen, die für die „Lehrerin 
der Menschen und Völker" sprechen, sind nicht außer der Gefahr, 
daß sie die Menschen und die Völker etwas lehren, was selbst 
Grundrechte verletzt. A l s Verwalter der Sakramente und Inha
ber der Schlüssel zum ewigen H e i l können Menschen i n ihr end
lich tun, was keiner sonst tun kann: das Ur-Grundrecht , die H o f f 
nung auf das H e i l , auf die Vergeltung Gottes, gefährden, verlet
zen, entziehen. 

3. Der Auftrag der Kirche und ihre Rede von den Grundrechten 

Wesentlich anderes also ist, was die Kirche dazu beiträgt, daß der 
Mensch hier und jetzt - i n „dieser W e l t " also - durch Grundrechte 
geschützt wird . Er innern wir uns dazu noch einmal der oben an
gedeuteten Dimensionen dieses Wirkens . Vernachlässigen wir das 
Problem der Inanspruchnahme der Grundrechte speziell für die 
Kirche und ihre Glieder. Klammern w i r die Gewährung von 
Grundrechten i n der Kirche aus, um darauf gesondert zurückzu
kommen, so bleibt hier zunächst einiges mehr zu sagen über die 
kirchliche Rede über die Grundrechte für die Menschen an sich 
und gegenüber den Staaten. U n d so erscheinen dafür zwei der 
oben skizzierten Alternativen von besonderer Bedeutung: die P o 
larität zwischen der originären kirchlichen Lehre von den richti
gen Grundrechten i n der „Welt" und der Berufung auf die G r u n d 
rechte, welche die „Welt" entwickelt und bereitgestellt hat; die 
Polarität zwischen der „vorpositiven" Forderung und der B e r u 
fung auf „positives" Recht. 

Dies kann nicht alles in gleicher Weise Sache der Kirche sein. 
Vielmehr ist es notwendig, zwischen zwei verschiedenen L e g i t i 
mationsgrundlagen zu unterscheiden. 

Die eine ist der prophetische Auftrag , der W e l t die Wahrheit 
zu sagen. Ihr entspricht die prophetische Rede der Kirche von den 
Grundrechten. D a sagt die Kirche der W e l t , wie Gott sie haben 
w i l l . Sie zeigt ihr die Sünde, die sie begeht, wenn sie die Würde 
des Menschen, wie Gott sie ihm verliehen hat, verletzt. U n d sie 
zeigt ihr die Sünde, die sie begeht, wenn sie versäumt, die G r u n d -
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rechte als das Instrument, die Würde des Menschen zu schützen, 
auch zu verwenden. Das ist die originär kirchliche Rede von der 
Notwendigkeit von Grundrechten und den richtigen Grundrech
ten. U n d es geht dabei um „vorpositive" Forderungen. Ihre L e 
gitimität hängt i n nichts davon ab, was die „Welt" an Grundrech
ten entwickelt und positiviert hat - so hilfreich und so verführe
risch es immer sein mag, dies aufzunehmen. 

D ie andere Legitimationsgrundlage ist, der W e l t die Liebe zu 
tun. Ihr entspricht die brüderliche Rede der Kirche von den 
Grundrechten. D a steht sie dem Menschen bei. U n d sie bedient 
sich dabei eines der gewichtigsten Argumente, das die W e l t i n 
dieser Zeit bereithält: des Arguments der Grundrechte. Diese 
Rede hängt nicht von dem Beweis ab, daß die Rechte richtig sind. 
Der Ausgangspunkt dieser Rede ist die Nächstenliebe. U n d die 
Grundrechte sind ihr Werkzeug. Diese Rede kann, j a muß sich 
der Grundrechte der „Welt" bedienen. U n d sie ist um so w i r 
kungsvoller, je „positiver" diese sind. 

Diese Unterscheidung ist nicht üblich. Aber sie ist wichtig. Sie 
ist deshalb wichtig, wei l die mögliche prophetische Aussage der 
Kirche nur einen schmalen K e r n umfaßt. Gehen wir zurück auf 
den geschichtlichen Charakter der Grundrechte, auf ihre konkret
polemische Entstehung aus der Er fahrung erlebter Verletzung 
oder Gefährdung der Menschenwürde. Gehen wir zurück auf den 
permanenten Auf t rag des Gemeinwesens, die Summe grundrecht
licher Aussagen zu selektieren und zu formulieren. W o ist da 
wirkl ich der Raum für das Ewige? Gewiß: die kategoriale A n e r 
kennung der Grundrechte. Gewiß auch: einige wenige elementare 
Aussagen über die Freiheit und Gleichheit der Menschen. Aber 
mehr? Denken wir auch an die historische Last der Kirche, die i h 
rer Glaubwürdigkeit und ihrem Geltungsanspruch entgegensteht. 
W a r u m sollte sie heute die Wahrhei t über die Folter wissen, die 
sie Jahrhunderte nicht gewußt hat? Aber denken wir auch daran, 
daß die Grundrechte der „Welt" aus jenem Spiel von Not und 
Macht entstehen, das die allergrößten Nöte kaum je aufnimmt, 
wei l die Macht fehlt, sie zu artikulieren. Welche Gefahr geht die 
Kirche ein, wenn sie sich zu sehr mit dem identifiziert, wenn sie 
das „heilig spricht", was die W e l t als Grundrechte artikuliert? 
Sollte nicht das Entscheidende i m Evangel ium von den Arbeitern 
i m Weinberg stehen: daß der Prophet die W e l t darauf stoßen 

344 



muß, daß es vielleicht auch eine andere Gerechtigkeit gibt als die, 
die sie schon kennt? 

Anders dagegen die brüderliche Rede der Kirche. Hier legt sie 
sich nicht darauf fest, was für immer richtig und falsch ist. H i e r 
kommt es darauf an, daß hier und jetzt Not nach Hil fe und U n 
gerechtigkeit nach Gerechtigkeit schreit, und daß hier und jetzt 
Grundrechte einen Titel abgeben, um Hil fe zu bringen und G e 
rechtigkeit zu bewirken. Hier kann die Kirche teilhaben an dem 
polemischen Geschäft, Nöte zu benennen und Grundrechte zu i h 
rer Abhilfe zu artikulieren. Sie kann der Welt Anstöße geben, 
ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Aber sie muß und darf 
nicht das letzte Wort in Anspruch nehmen, was richtig ist und was 
falsch. 

Würde diese Unterscheidung wahrgenommen, so könnte sie die 
kirchliche Rede von den Grundrechten wesentlich entspannen. Die 
brüderliche Inanspruchnahme wäre freigestellt von den Maßstä
ben des Ewigen und der historischen Glaubwürdigkeit. Die A u t o 
rität der prophetischen Inanspruchnahme wäre nicht beeinträch
tigt von der Vielfalt und dem gewiß nicht seltenen Irrtum der 
brüderlichen Inanspruchnahme. Solange diese Unterscheidung 
aber nicht gesehen wird, belastet die brüderliche Rede von den 
Grundrechten die prophetische und die prophetische Rede von den 
Grundrechten hemmt die brüderliche. 

4. Grundrechte - Kirche - Naturrecht - Weltrecht 

E i n wesentlicher Grund dafür, daß diese Spannung nicht aufgeho
ben wird, liegt darin, daß die Kirche sich als Hüterin und Vermitt
lerin des Naturrechts versteht - des Willens Gottes, der sich in der 
Natur des Menschen ausdrückt. Diese Grundhaltung übergreift 
prophetische und brüderliche Rede. Für beide ist das Naturrecht 
wesentliches argumentatorisches Arsenal. Für beide ist der E w i g 
keitsanspruch des Naturrechts Zie l . Beide geraten damit in V e r 
suchung, anderes zu sagen als das christlich Wesentliche. U n d 
beide geraten in Konflikt mit der Geschichtlichkeit der G r u n d 
rechte. 

Das naturrechtliche Denken bewirkt aber auch die Vernachläs
sigung des institutionell-prozeduralen Elements im Grundrechts-
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denken der Kirche. Die Sachnorm - das „materielle Recht" - er
scheint als das Wesentliche. Die Umsetzung i n die konkrete E n t 
scheidung erscheint sekundär. U n d daß diese konkrete Entschei
dung Mechanismen der Auseinandersetzung mit dem Betroffenen 
und der Vergewisserung seiner Stellung braucht, w i r d vernachläs
sigt. Im Gegenteil: Diese Mechanismen erscheinen als Gefahr für 
die Realisierung der richtigen N o r m . Naturrechtsdenken und 
autoritäre Strukturen gehen hier H a n d i n H a n d . 

Eine kirchliche Rede von den Grundrechten, die nicht genug 
zwischen dem scheidet, was die Kirche prophetisch verkünden und 
brüderlich tun kann, verdrängt aber nicht nur die geschichtliche, 
konkret-polemische Natur der Grundrechte, sondern überhaupt 
ihre Kontextualität. Sie ist nicht nur i n Gefahr, die Möglichkeit 
einheitlicher Grundrechtsordnungen über die W e l t h in zu über
schätzen, sondern auch die Einheitlichkeit ihrer Voraussetzungen. 
Eine einheitliche Rede von den Menschenrechten, die sich an die 
ganze W e l t richtet, an Staaten unterschiedlichsten Entwicklungs
standes, an totalitäre Systeme und freiheitliche Verfassungsstaa
ten, an gesellschaftliche Mächte, an Herrschende und Unter 
drückte, an Freie und Unfreie , an Satte und Hungernde, an i n d i 
vidualistisch und an kollektivistisch Denkende, an Menschen der 
verschiedensten Erfahrung der Verletzung und Bedrohung der 
Menschenwürde, an Menschen der verschiedensten Macht, ihr 
durch die Formulierung der Menschenrechte oder auch der B e r u 
fung auf sie entgegenzuwirken, eine solche Rede ist i n Gefahr, ihr 
Z i e l zu verfehlen. Sie ist entweder zu allgemein oder zu spezifisch. 
U n d wenn sie allgemein ist, w i r d sie doch als spezifisch mißver
standen. 

Wären die besonderen Weisen der brüderlichen und der pro
phetischen Inanspruchnahme besser als derzeit bewußt, könnte 
und müßte das Besondere vom Allgemeinen, das Partikulare vom 
Weltweiten, das Aktuel le vom Dauernden, das Konkrete vom 
Abstrakten besser geschieden werden. 

5. Grundrechte in der Kirche 

Endlich ist zu fragen, wie die Kirche i n sich - als menschliche G e 
meinschaft, als Organisation und vor al lem als Träger einer 
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Rechtsordnung - zu den Grundrechten steht. Die Frage stellt sich 
nicht zuletzt um der Konsequenz wi l len. W i e w i l l die Kirche 
Grundrechte für sich i n Anspruch nehmen, wie w i l l sie sie der 
W e l t lehren, wenn sie selbst sich nicht auf sie einläßt? Die Frage 
stellt sich hintergründig endlich wegen der Menschen in der Kirche 
selbst. 

Grundrechte in der Kirche - das ist ein konflikthaltiges Thema. 
Das eine Extrem des Disputs vernachlässigt, daß die Kirche nicht 
von dieser W e l t ist, daß dem Gemeinwesen Kirche eine unverfüg
bare Wahrheit vorausliegt, daß dieses Gemeinwesen Kirche des
halb seinen W i l l e n nicht mit jener Beliebigkeit bilden kann, die 
staatlichen Gemeinwesen eigen ist. Das andere Extrem des D i s 
puts aber vernachlässigt, daß diese Wahrhei t doch durch M e n 
schen in Institutionen und Verfahren zur konkreten Entscheidung 
gebracht wird , auch daß diese der zentralen Wahrheit recht un 
terschiedlich nah oder ferne stehen können. Der eine Flügel, der 
überlaut und ohne Rücksicht auf das Anderssein der Kirche 
Grundrechte i n der Kirche fordert, hält entweder nichts vom H e i 
l igen Geist oder meint, dieser halte sich streng an die Regeln der 
Demokratie und des Rechtsstaats. Der andere Flügel, der sich von 
Grundrechten in der Kirche mit Grauen wendet, ist zutiefst über
zeugt, der Heil ige Geist realisiere sich letztlich doch nur i n der 
einsamen Entscheidung einzelner Amtsträger, also in autoritären 
Strukturen. So schwierig es ist, so wichtig bleibt es, das Sachge
rechte zu finden. 

Diese Überlegungen könnten zunächst von folgender Frage aus
gehen: brauchte die Kirche auch dann Grundrechte, wenn sie nur 
eine Gemeinschaft der Gläubigen wäre, die sich selbst des O r d 
nungsinstruments Recht nicht bedient? M a n wi rd das in dem 
Maße bejahen müssen, in dem die Kirche i n sich Organisation ist, 
Macht ermöglicht, Konflikte entscheidet. Grundrechte sind auch 
i n der W e l t als Abwehr von Macht, als H i l f e n für den einzelnen 
i m Konf l ikt mit dem Gemeinwesen und den darin Mächtigen ent
standen. Gewiß gehören Grundrechte i n ein Konzept von Recht. 
Aber sie setzen nicht einen bestimmten Stand des Rechts voraus. 
Sobald und soweit also Kirche Organisation ist, Macht ermöglicht 
und Konflikte entscheidet, werden Grundrechte i n ihr sinnvoll . 
U n d damit w ird auch Kirchenrecht sinnvoll und notwendig. 
Grundrechte also als Minimalprogramm des Kirchenrechts! In der 
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Tat ist Kirchenrecht ja nicht nur als Organisation und Befestigung 
der Obrigkeit, sondern auch als Gewähr individueller Rechte und 
als Ermöglichung des Austrags und der Lösung von Konflikten 
entstanden. 

So wichtig dieser Ansatz ist, so wenig kann er allein stehen blei
ben. Die Kirche ist nicht rechtsfrei geblieben. Im Gegenteil: sie ist 
ausgeprägt Rechtskirche geworden. Die Reform des kanonischen 
Rechts gehörte zu den Zielen selbst Johannes X X I I I . , als dieser 
das Konzil einberief. U n d dieses Z i e l wurde - mit welchem Erfolg 
ist eine andere Sache - mit der Verkündung des Codex Iuris C a 
nonici von 1983 auch erreicht. 

Dies alles macht auf seine Weise die Frage nach Grundrechten 
in der Kirche unausweichlich. In der T a t ist ihr der Codex Iuris 
Canonici von 1983 auch nicht ausgewichen. Im Titel I des Zweiten 
Buches (can. 208 e. s.) formuliert er die Pflichten und Rechte aller 
Christgläubigen. Im Tite l II desselben Buches (can. 224 e. s.) wer
den die besonderen Pflichten und Rechte der Laien, im 3. Abschnitt 
des III. Titels (can. 273 e. s.) schließlich die besonderen Pflichten 
und Rechte der Kleriker formuliert. Aber ist hier wirklich getrof
fen, was Grundrechte in einem Rechtsdokument leisten können 
und müssen? Die Probleme lassen sich vor allem an folgendem 
aufzeigen: 

Die Pflichten sind den Rechten nicht nur der äußeren A n o r d 
nung nach vorangestellt. Sie überwiegen auch quantitativ die 
Rechte. Zudem ist der kirchlichen Obrigkeit vorbehalten, die Aus 
übung der Rechte einzuschränken. 

Unter den Rechten dominieren die sozialen Rechte (wie etwa 
das Recht der Geistlichen auf Unterhalt und Urlaub) oder was 
dem kirchlich-geistlich entsprechen mag (wie vor allem das Recht 
aller Christgläubigen, von ihren Hirten die geistlichen Güter, vor 
allem das Wort Gottes und die Sakramente zu empfangen). Hinzu 
tritt ein eigentümlicher Typus von Rechten, der den Zugang zu 
kirchlichen Ämtern ebenso eröffnet wie begrenzt (wie z. B . die 
Übertragung gewisser liturgischer Funktionen auf männliche 
Laien). 

Die Gleichheit aller „quoad dignitatem et actionem" ist das A n 
liegen eines einzigen, freilich durch seine Stellung stark heraus
gehobenen Canons (208). 

U n d die Freiheit? Einige begrenzte und relative Aussagen über 
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die Vereinigungsfreiheit, den Schutz des guten Rufes und der In
timsphäre, die freie W a h l des Lebensstandes, das Recht, den 
kirchlich approbierten Ritus zu feiern und der eigenen, mit der 
Lehre der Kirche übereinstimmenden Form des geistlichen Lebens 
zu folgen, das Recht auf rechtmäßige freie theologische Forschung 
und auf kluge Veröffentlichung ihrer Ergebnisse unter Wahrung 
des dem Lehramt geschuldeten Gehorsams. 

M i t dem Recht aller Christgläubigen, der kirchlichen Obrigkeit 
Wünsche vorzutragen und Meinungen zu kirchlichen Angelegen
heiten zu unterbreiten, ist die Grenze zu den Mitwirkungs- und 
Verfahrensrechten erreicht. Das wichtigste ist das Recht aller 
Christgläubigen, ihre Rechte zu verteidigen. Aber jenseits der be
sonderen Prozeßarten bleibt es letztlich bei der Beschwerde an den 
„hierarchischen Vorgesetzten" (can. 1737). Lediglich der - mög
liche, nicht gebotene - diözesane Vermittlungsrat (can. 1733) ist 
der Versuch einer institutionellen Differenzierung. 

Alles in allem ein Dokument des guten Willens und der Be
reitschaft zu Neuem, vor allem der Öffnung für die Idee der 
Grundrechte. Alles in allem aber auch ein Dokument der Ängst
lichkeit und der Fremdheit gegenüber den Grundrechten, vor 
allem gegenüber ihrer Funktion in einem Rechtsinstrument wie 
dem Codex Iuris Canonici. 

Wollte man diese Abschnitte des Codex Iuris Canonici rheto
risch verstehen, so könnte man darüber streiten, ob sie die Stel
lung des einzelnen in dem Gemeinwesen Kirche richtig oder falsch, 
besser oder schlechter beschreiben. Aber im Codex Iuris Canonici 
stehen sie im Kontext positiven Rechts. U n d in diesem Kontext 
sind sie falsch gestaltet. Sie verfehlen die primäre Aufgabe von 
Grundrechten: dem einzelnen eine wirksame Vermutung gegen 
die Macht und die Zuständigkeit des Gemeinwesens zu geben. 
U n d sie wagen nicht das institutionell-prozedurale Minimum, 
ohne die Grundrechte diese Aufgabe nicht erfüllen können: das 
allgemeine Gesetz und den unabhängigen Richter. Der Codex 
Iuris Canonici 1983 verkennt nicht, daß das Recht eine Konflikt
ordnung ist, daß es gerade für den F a l l da zu sein hat, daß ein 
Konflikt aufkommt. Aber er schlägt sich für diesen F a l l auf die 
Seite der Obrigkeit. Die Chancen des einzelnen, sich im Konflikt 
zur Geltung zu bringen, sind verbessert, letztlich aber marginal 
geblieben. 
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Aber war es überhaupt sinnvoll, Grundrechte in einem „einfa
chen Gesetz", wie es der Codex Iuris Canonici trotz seines kodi-
fikatorischen Anspruchs darstellt, unterzubringen? Gehören sie 
nicht in ein Verfassungsgesetz? Eine lex fundamentalis des katho
lischen Kirchenrechts war in der Diskussion. Ob sie das Problem 
besser gelöst hätte, muß hier offen bleiben. 

6. Widersprüche? 

Die Kirche pflegt so einen sehr vielsinnigen Umgang mit den 
Grundrechten: Konzentration auf das Kategoriale; Konzentration 
auf bestimmte Inhalte; Verkündigung aus der Offenbarung und 
dem A m t der Kirche; Inanspruchnahme dessen, was die Welt rhe
torisch vorhält; Inanspruchnahme dessen, was die Welt rechtlich 
vorhält - bis hin zur Ausschöpfung auch der Mechanismen der 
Realisation; und doch auch wieder Vorsicht gegenüber Rechten, 
gegenüber Freiheiten, gegenüber Mechanismen; Denken in Pflich
ten, Denken in Rechten; Denken in Freiheiten, Denken in T e i l 
habe; geschichtlich und ungeschichtlich; geistlich und weltlich; an 
die Welt und für die Kirche. Die unterschiedlichen Zusammen
hänge, in denen die Kirche auf Grundrechte trifft, die Forderung 
nach Grundrechten erhebt, ihre Durchsetzung geltend macht, die 
Forderung von Grundrechten gegen sich gerichtet sieht, erklären 
viel. Der elementare polemische Charakter von Grundrechten 
zeigt sich gerade auch hier. J a er zeigt sich wohl nirgends so dra
matisch wie in der Rede der Kirche von den Grundrechten. Gleich
wohl erhebt sich auch der Verdacht der Inkonsequenz. U n d es be
steht die Gefahr, daß die Inkonsequenz der Glaubwürdigkeit 
schadet. Grundrechte und Kirche also: ein Thema, über das noch 
offener, ehrlicher, intensiver und vor allem systematischer nach
gedacht werden muß. 
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